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2. eine Frau ihr Kind in oder gleich nach 
der Geburt tötet;

3. besondere Tatumstände vorliegen, die 
die strafrechtliche Verantwortlichkeit min
dern.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§114
Fahrlässige Tötung

(1) Wer fahrlässig einen Menschen tötet, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Verurteilung auf Bewährung be
straft.

(2) Ein schwerer Fall liegt vor, wenn
1. mehrere Menschen getötet werden 

oder
2. die fahrlässige Tötung auf einer rück

sichtslosen Verletzung von Bestimmungen 
zum Schutze von Leben und Gesundheit der 
Menschen beruht oder der Täter seine Sorg
faltspflichten im gesellschaftlichen Zusam
menleben in besonders verantwortungslo
ser Weise verletzt.

In schweren Fällen wird der Täter mit
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf 
Jahren bestraft. Liegen die Voraussetzun
gen der Ziffern 1 und 2 zugleich vor, kann 
die Freiheitsstrafe bis auf acht Jahre er
höht werden.

§115
Vorsätzliche Körperverletzung

(1) Wer vorsätzlich die Gesundheit eines 
Menschen schädigt oder ihn körperlich miß
handelt, wird von einem gesellschaftlichen 
Organ der Rechtspflege zur Verantwortung 
gezogen oder mit öffentlichem Tadel, Geld
strafe, Haftstrafe, Verurteilung auf Bewäh
rung oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah
ren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar, wenn ge
fährliche Mittel oder Methoden angewandt 
werden.

§116
Schwere Körperverletzung 1

(1) Wer durch die vorsätzliche Körper
verletzung eine lebensgefährliche Gesund
heitsschädigung, eine nachhaltige Störung 
wichtiger körperlicher Funktionen oder 
eine erhebliche oder dauernde Entstellung 
des Verletzten fahrlässig verursacht, wird

mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(2) Wer eine der genannten Folgen vor
sätzlich verursacht, wird mit Freiheitsstrafe 
von zwei bis zu acht Jahren bestraft. Der 
Versuch ist strafbar.

§117
Körperverletzung mit Todesfolge

Wer durch die vorsätzliche Körperver
letzung den Tod des Verletzten fahrlässig 
verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zehn Jahren bestraft.

§118
Fahrlässige Körperverletzung

(1) Wer fahrlässig die Gesundheit eines 
Menschen schädigt, wird von einem gesell
schaftlichen Organ der Rechtspflege zur 
Verantwortung gezogen oder mit öffent
lichem Tadel, Geldstrafe oder mit Verurtei
lung auf Bewährung bestraft.

(2) In schweren Fällen wird der Täter 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
mit Verurteilung auf Bewährung bestraft. 
Ein schwerer Fall liegt vor, wenn

1. eine schwere Schädigung der Gesund
heit eines anderen Menschen verursacht 
wird oder eine Vielzahl von Menschen ver
letzt werden;

2. die fahrlässige Körperverletzung auf 
einer rücksichtslosen Verletzung von Be
stimmungen zum Schutze von Leben und 
Gesundheit der Menschen beruht oder der 
Täter seine Sorgfaltspflichten im gesell
schaftlichen Zusammenleben in besonders 
verantwortungsloser Weise verletzt.

§119
Verletzung der Pflicht zur Hilfeleistung

Wer bei Unglücksfällen oder Gemein
gefahr für das Leben oder die Gesundheit 
von Menschen nicht die erforderliche und 
ihm mögliche Hilfe leistet, obwohl ihm dies 
ohne erhebliche Gefahr für sein Leben oder 
seine Gesundheit und ohne Verletzung 
wichtiger anderer Pflichten möglich ist, 
wird von einem gesellschaftlichen Organ 
der Rechtspflege zur Verantwortung gezo
gen oder mit öffentlichem Tadel, Geld
strafe, Verurteilung auf Bewährung oder 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren be
straft.


